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Mehr Bouherrenrechte gegen Architekten

Ü berzo hltes Plo nun gshonoror ko n n zurückgefordert werden.

Der Bundesgerichishof hot om ll. November 2012 (AZ Vll ZR l0/ll) entschieden,
doss der Auftroggeber einen Rückforderungsonspruch bei einem überzohlten
Architektenhonoror hoi, wenn der Architekt oder lngenieur bei einem frei
vereinborten Honoror gegen die Höchst- bzw. Mindestsötze der Preisvorgoben der
Honororordnung für Architekten und lngenieure (HOAI) verstoßen hot. lnsoweit
konn sich der Architekt oder lngenieur ouch nicht ouf die Einrede der Verjöhrung
berufen, do regelmößig die Preisvorschriften der HOAI bei unerfohrenen
Auftroggebern nicht bekonnt sind und regelmößig die Schlussrechnung,
insbesondere noch Erbringung der Leistungsphose 9 erst donn gestellt wird, wenn
bereits die bisherigen Leistungen lönger ols drei Johre. olso noch Ablouf der
Verjöhrungsfrist obgerechnet und bezohlt wurden. Folglich müssen Archiiekten
und lirgenieure ouch noch Johre noch der regelmößigen Verjöhrungsfrist von drei
Johren mit Rückforderungen rechnen. Der Bundesgerichtshof mohnt ouch die
Ploner on, die von diesen ermittelte Vergütung den Auftroggebern tronsporent
mitzuteilen.
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